
 
 
 
Stadt Regensburg 
Umwelt- und Rechtsamt 
Minoritenweg 8-10 
 
93047 Regensburg 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ich beantrage, für das Grundstück  
 
___________________________________________________________ (Straße, Hausnummer),  
 
 
eine Ausnahmegenehmigung nach § 2 der Brennstoffverordnung, um eine Feuerstätte für 
feste Brennstoffe errichten und betreiben zu dürfen. 
 
 
Angaben zur Feuerstätte: 
 
Art der Feuerstätte: □ Einzelfeuerstätte (Kaminofen, Kachelofen, etc.) 

□ Einzelfeuerstätte mit Wasserwärmetauscher und Pufferspeicher 
   □ Zentralheizung 
 
Feuerstätte ist  □ eine Zusatzheizung zu bestehender Feuerstätte oder 
   □ eine Hauptheizung 
 
 
Sollte das Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, welcher ein 
Verbot der Verwendung fester Brennstoffe enthält, bezieht sich mein Antrag auch auf die 
Erteilung einer Ausnahme bzw. Befreiung von diesen Festsetzungen. 
 
 
 
___________________, den ______________  ________________________ 
(Ort)                   (Datum)    (Unterschrift – Antragsteller) 
 

Absender: 
________________________________ 
Name, Vorname 

________________________________ 
Straße 

________________________________ 
PLZ, Ort 

________________________________ 
Telefon

Antrag für die Errichtung und den Betrieb einer 
Feuerstätte für feste Brennstoffe 



Noch Fragen ? 
 
Bitte wenden Sie sich bei 
 

 Fach- / Technikfragen an 
Umweltingenieure 
Herr Reiser,  Zi. 175, Tel. 507-1316, reiser.wolfgang@regensburg.de oder 
Herr Mock,  Zi. 175, Tel. 507-1315, mock.klaus@regensburg.de  

 
 Rechtsfragen an 

Frau Naumann,  Zi. 171, Tel. 507-1318, naumann.julia@regensburg.de oder 
Frau Weinzierl,  Zi. 139, Tel. 507-1719, weinzierl.gertrud@regensburg.de  

 

 
 

Stand: 12/2010 / Amt 31.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oskar Ofen informiert! 

Was ist besonders wichtig? 
 

 Dieser Antrag wird nur mit 
- Zertifikat (Emissionsbescheinigung) und 
- Kaminzuteilung (ist vom Bezirkskaminkehrermeister vorzunehmen) 
bearbeitet. 

 
 Die Errichtung ist erst nach Vorliegen der Genehmigung gestattet. 

 

Laut Brennstoffverordnung gilt: 
 

 Bei Nennwärmeleistung und betriebswarmen Zustand sind folgende Grenzwerte 
einzuhalten: 

 
 Einzelfeuer-

stätte 
Einzelfeuerstätte 

mit Wasserwärme-
tauscher 

Zentralheizung 

CO 1,5 g/m³ 1,5 g/m³ 0,25 g/m³ 
Staub 0,075 g/m³ 0,05 g/m³ 0,05 g/m³ 
NOx 0,2 g/m³ 0,2 g/m³ 0,2 g/m³ 

 
 Einzelfeuerstätten sind nur als Zusatzfeuerstätte zulässig. 

Erst anmelden, 
dann einheizen!!! 
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